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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd – Außenstelle Halle 
 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 

Außenstelle Halle Halle, den 14.08.2025 
Sitz: Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale) Telefon:  0345/2316 642 
 
 

                 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bekanntgabe der 1. Änderung des Flurbereinigungsplans und 
Ladung zum Anhörungstermin über den Inhalt der 1. Änderung des Flurbereinigungsplanes 

nach § 60 i.V.m. § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
 
 

Flurbereinigungsverfahren: Oechlitz (NBS) 
Verfahrensnummer: 611-47 MQ 010 

 
 

 

Der Flurbereinigungsplan wurde am 20.11.2023 bekanntgegeben. Er fasst die Ergebnisse des 

Flurbereinigungsverfahrens zusammen. Hiermit wird nun die 1. Änderung zum 

Flurbereinigungsplan bekanntgegeben.  

 

Auslegung der 1. Änderung 

 

Die 1. Änderung des Flurbereinigungsplans liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Außenstelle Halle, Mühlweg 19, 06114 

Halle/Saale, im Hinterhaus Zimmer 310  

vom 25.08.2025 bis 16.09.2025 

in der Zeit von Montag und Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr 

   sowie Dienstag und Donnerstag  8.00 – 15.00 Uhr aus. 

 

Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten. Während der Auslegung wird Ihnen der Inhalt 

der 1. Änderung des Flurbereinigungsplans auf Wunsch erläutert. 

 

Nähere Informationen zum Verfahren und dem Flurbereinigungsplan finden Sie auch auf unserer 

Homepage:  

https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-sued/flurneuordnung/flurbereinigung-saalekreis/fbv-oechlitz-nbs 

 

Anhörungstermin 

Der Termin zur Anhörung der Beteiligten nach § 59 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Flurbereinigungsgesetzes wird bestimmt auf 
 

Donnerstag, den 18.09.2025 in der Zeit 
von 8:00 - 15:00 Uhr 

 
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Außenstelle Halle, Mühlweg 19, 
06114 Halle/Saale im Hinterhaus Zimmer 310. 
 

https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-sued/flurneuordnung/flurbereinigung-saalekreis/
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Sie können Widerspruch nur gegen den Inhalt der 1. Änderung zum Flurbereinigungsplan 

zur Vermeidung des Ausschlusses in diesem Anhörungstermin vorbringen. Vorherige 

Eingaben oder Vorsprachen haben keine rechtliche Wirkung. 

 

Falls kein Widerspruch erhoben wird, ist ein Erscheinen zum Anhörungstermin nicht erforderlich. 

Im Anhörungstermin besteht nicht die Möglichkeit, Auskünfte und Erläuterungen zu erhalten. Bitte 

nutzen sie hierfür den Zeitraum der Auslegung. 

 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrages nach 
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) zu 
erfolgen hat, wird nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen 
vorgenommen. Weitergehende Informationen sind unter http://lsaurl.de/alffsueddsgvo zu finden. 
 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

        (DS) 

Hartig 

 

http://lsaurl.de/alffsueddsgvo

